
Nicht alles Gold was
glänzt

Nicht
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Worum geht es bei dem Ange-
bot eigentlich genau? Für

diejenigen, die sich mit dieser
Dienstleistung bisher noch nicht
auseinandergesetzt haben, wollen
wir kurz zurückblicken. 

  Es dürfte sich mittlerweile he-
rumgesprochen haben, dass es
sich bei Lebensversicherungen um
Verträge handelt, die außer den je-
weiligen Versicherungsgesellschaf-
ten, den Vertretern und auch Vater
Staat niemandem etwas bringen.
So darf die Kapitallebensversiche-
rung – sogar durch den Bundesge-
richtshof bestätigt – als „legaler
Betrug“ bezeichnet werden. Das al-
leine sagt alles aus.

  Auf der anderen Seite erfreuen
sich die Versicherungsgesellschaf-
ten immer noch der Tatsache, dass
bundesweit über 90 Mio. Policen
im Bestand sind. Damit hat jeder

Deutsche statistisch gesehen mehr
als eine Police in der Schublade. Ein
Zustand, der nicht
nachvollziehbar
ist und den es zu
verändern gilt.
Zum einen hat
die Branche in
ihren besten
Zeiten mit

Markt TITELTHEMA

Der Ankauf von bestehenden Lebensversicherungsverträgen ist mittlerweile ein etab-
liertes Geschäft. DER FREIE BERATER will an dieser Stelle einmal verdeutlichen, worin sich 
die Angebote der Anbieter unterscheiden und welchen Nutzen der Verbraucher bei den 
verschiedenen Angeboten hat. Immerhin geht es um sein Geld – und nur wer die Ange-
bote der Anbieter unterscheiden kann, kann infolge auch den größtmöglichen 
Nutzen aus diesen erzielen.
Von Daniel Shahin

Große Unterschiede zwischen 
den Anbietern

Verkauf von 
Lebensversicherungen

MarktTITELTHEMA

Verkauf/Ankauf von Lebensversicherungen

Renditen von 7 Prozent und mehr
geworben – erbringt aber aktuell
nur um die 4 Prozent jährlich –, zum
anderen würden auch die verspro-
chenen Renditen den Verbraucher
nicht zu seinem Ziel führen.

  In Verruf gekommen ist die Le-
bensversicherung allerdings weni-
ger dadurch, dass sie nach Abzug
von Inflation und Steuern keinen
Nutzen bringt, sondern vielmehr
dadurch, dass sich die Anbieter bei
Vertragskündigungen durch Versi-
cherungsnehmer mehr als zu
rechtfertigende Summen einverlei-
ben und den Kunden nur geringfü-
gige „Rückkaufswerte“ auszahlen.
Diese, dem Kunden bei Vertrags-
kündigung über die Jahre zurück-
zuzahlende Summe, lässt sich aus
den sogenannten Rückkaufswert-
tabellen ablesen. Der Kunde be-
trachtet diese „Tabelle des Grau-
ens“ aber immer erst dann, wenn
er kündigen will, weil er beispiels-
weise Geld braucht. Wie so oft ist es
dann aber zu spät, um hohe Ver-
luste zu vermeiden. Das muss nicht
so sein – zumindest, wenn man
seine Rechte kennt. 

  Die Rückkaufswerttabelle
nennt die Beträge, die der
Kunde entsprechend der
bisherigen Vertragslaufzeit
bei einer vorzeitigen Kün-
digung des Vertrages zu-
rückgezahlt bekommt.
Diese Werte liegen in
allen Fällen weit unter-

halb der bereits eingezahlten Bei-
träge. Eine ganze Branche sieht es
als völlig normal an, dass ein
Kunde, der sich gegen einen Ver-
trag entscheidet, stark zur Kasse
gebeten wird.
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Auf den 
Punkt gebracht:

Keine Verluste bei Vertrags-
kündigungen oder bereits

gekündigten Verträgen.

KOMMENTAR

Welch ein Wahnsinn: 16.200
Euro eingezahlt (27 Monate
jeweils 600 Euro) – und ein
Rückkaufswert von lediglich
991 Euro – das ist ein Stor-
noabzug in Höhe von 94%!

Rückkaufswerttabelle –
Tabelle des Grauens

LEBENSVERSICHERUNG 
LV 1871, MÜNCHEN

Monatsbeitrag 600 Euro von
04/2007 bis 06/2009 (Einzah-
lung insgesamt  16.200 Euro)
Rückkaufswert im Jahr 2009
beträgt laut Rückkaufswertta-
belle des Versicherers 991 Euro

08-17_DFB_03_2010GrosseUnterschiede_Layout 1  05.12.2011  11:03  Seite 1



Markt

  Da der Rückkaufswert bei vor-
zeitiger Vertragskündigung prak-
tisch immer sehr viel niedriger ist
als die Summe der eingezahlten
Beiträge, entstand bei den Ankauf-
gesellschaften das erste Geschäfts-
modell: Den Vertrag vom Kunden
kaufen (übernehmen und fortzu-
führen) und ihm einen Kaufpreis
anzubieten, der um ca. 10 bis 15
Prozent über dem Rückkaufswert
liegt. Die Idee der Anbieter, den
Vertrag eigenständig fortzuführen
und auf einen Schlussgewinn in-
nerhalb dieser Verträge zu speku-
lieren, der dann – bezogen auf den
Kaufpreis zzgl. weitere Bei-
tragszahlung – diesen Ge-
winn ermöglichen soll.

  Das Problem dieses Geschäfts-
feldes war und ist, dass die Ankäu-
fer nicht alle Policen aufkaufen. Sie
führen Listen darüber, von welchen
Versicherungsgesellschaften sie
die Verträge ankaufen beziehungs-
weise von welchen nicht. Dies ent-
schieden sie danach, welchen
Gesellschaften sie gute Bonitäten
mit ausreichenden Gewinnaus-
sichten unterstellen bzw. welche
von dritten Analystenhäusern po-
sitiv bewertet werden. 

  Die Kaufangebote der Lebens-
versicherungsankäufer lagen in

aller Regel um 10 bis 15
Prozent über denen
der jeweiligen Versi-
cherungsgesellschaf-
ten (Rückkaufswerte).
Damit hatten die
Kunden die Mög-

lichkeit, den Ver-
trag zu besseren

Konditio-

nen zu verkaufen, anstatt zu kündi-
gen. Ihnen konnte egal sein, was
der Aufkäufer mit dem Vertrag
macht, denn sie hatten ihren „Nut-
zen“ durch einen über dem Rück-
kaufswert liegenden Kaufpreis er-
zielt.

  Man muss allerdings festhalten,
dass es kaum einen Unterschied
macht. Da nämlich der Rückkaufs-
wert in den allermeisten Fällen der-
maßen niedrig und unterhalb der
tatsächlich geleisteten Einzahlun-
gen ist, ändert auch ein Aufschlag
von 10 bis 15 Prozent nicht viel
daran, dass der Verbraucher immer
noch unzumutbare Verluste erleidet. 

  Am vorgenannten Beispielfall
lässt sich erkennen, wie wirtschaft-
lich sinnlos ein solches Kaufange-
bot tatsächlich ist. Denn ob der
Kunde für eingezahlte 16.200 Euro
nun 991 Euro als Rückkaufswert
oder rund 1.200 Euro von einem
Aufkäufer zurückerstattet bekäme,
spielt in Wahrheit keine Rolle. Die
Verluste sind derart hoch, dass man
keines der Angebote als akzepta-
bel bezeichnen kann.

  Im Kündigungsfall ist zweifels-
frei vorrangige Zielsetzung eines
Verbrauchers, die eingezahlten Bei-
träge annähernd vollständig zu-
rück zu erhalten. Gegen einen
geringen Kostenabzug würde sich
niemand auflehnen, doch gegen
eine derartige legale Bereicherung
einer ganzen Versicherungsbran-
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Zielsetzung des 
Verbrauchers

Riesige Verluste 
trotz Verkauf

Das Problem

TITELTHEMA:  VERKAUF/ANKAUF VON LEBENSVERSICHERUGEN – GROSSE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN ANBIETERN

Der Ursprung des 
Ankaufgedankens

che, die zusätzlich vom Staat und
all seinen Interessenvertretern wie
Medien und Presse über Jahr-
zehnte unterstützt werden, muss
man sich auflehnen. Und Gott sei
Dank lehnt sich der Verbraucher
mittlerweile hier gegen auf. 

  Was dem Verbraucher Hoffnung
geben kann ist die Tatsache, dass
sowohl die deutsche Rechtspre-
chung sowie auch der Europäische
Gerichtshof die Versiche-
rungsbranche nicht mehr decken.
Ganz im Gegenteil: Aktuellste Ur-
teile auf bundesdeutscher wie
auch auf europäischer Ebene sind
verbraucherfreundlich und richten
sich somit gegen die Versiche-
rungsgesellschaften und deren
kundenunfreundliches Geschäfts-
gebaren der letzten Jahrzehnte.
Damit haben Verbraucher bisher
ungeahnte Möglichkeiten, ihre
Rechte durchzusetzen und müssen
sich nicht länger billig abspeisen
lassen.

  Allerdings kommt es auf die
richtige Vorgehensweise und Um-
setzung an. Denn die Gesellschaf-
ten sind arrogant, sogar sehr ar-
rogant. Sie sitzen auf dem hohem
Ross und glauben, jedes Ärgernis
aussitzen zu können. Die Anbieter
rechnen damit, dass der Verbrau-
cher gerichtliche Auseinanderset-
zungen scheut und deshalb von
seinem Vorhaben absieht.

  Auch kommt es auf die Wahl
des richtigen Anwalts an. Anwälte
sind heutzutage heiß auf jedes
noch so aussichtslose Mandat,
Hauptsache es klingelt in deren
Kasse. Sie stellen jedem Mandan-

ten den durchschlagenden Erfolg
in Aussicht und setzen hierfür
hochtrabende und vor allem aber
den Mandanten beeindruckende
Schreiben auf. Deshalb ist es dem
Laien kaum möglich, den guten
vom schlechten Anwalt zu unter-
scheiden – und eines muss man
wissen: Es gibt viel mehr schlechte
als gute Anwälte (siehe auch Be-
richt in gleicher Ausgabe „Anwälte
– schlechter als ihr Ruf“).

  Im Bereich der Dienstleistungs-
angebote zum Thema „Lebensver-
sicherungsverkauf“ sollte man zu-
erst die verschiedenen Ange-
bote unterscheiden kön-
nen. Denn unter Verwen-
dung der gleichen Voka-
bel werden die unter-
schiedlichsten Dienste
angeboten. Erst wenn
man den Unterschied
verstanden hat, kann
man eine Entschei-
dung treffen. Des-
halb möchten
wir diesen Un-
terschied auf-
zeigen.

MarktTITELTHEMA
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Gute Aussichten

LEBENS-
VERSICHERUNGS-

VERKAUF/-ANKAUF: 
WELCHE ANGEBOTE 

GIBT ES DERZEIT?

Auf den 
Punkt gebracht:

Bei Kündigung zählt nur
eines: Der Kunde will

sein Geld zurück.

08-17_DFB_03_2010GrosseUnterschiede_Layout 1  05.12.2011  11:04  Seite 3



Markt

  Eigentlich kann es hier kaum
zwei Meinungen geben: Das aller-
erste Interesse eines geschädig-
ten Kunden besteht darin, seine
Beiträge zurückzubekommen. Die
Angebote I und II ermöglichen
dieses Ziel allerdings nicht. Des-
halb halten wir diese für nicht
zielorientiert.

  Beim Angebot I – Ankauf ge-
gen Kaufpreiszahlung – geht es
seitens der Anbieter darum, dem
Verbraucher einen etwas höheren
Kaufpreis anzubieten und den Ver-
trag selbst fortzuführen. Der Anbie-
ter will den Gewinn damit selbst für
sich einstreichen. Hier wird die Si-
tuation von Kunden, die dringend
Geld brauchen, schamlos ausge-
nutzt.

Angebot I
Ankauf gegen 

Kaufpreiszahlung

  Unter dem Ankauf von Lebens-
versicherungen versteht man klas-
sisch ein Kaufangebot gegen
Zahlung eines Kaufpreises durch
den Käufer. In diesem Fall verkauft
der Versicherungsnehmer seinen
Vertrag an einen Dritten und erhält
hierfür einen in der Regel um 10 bis
15 Prozent über dem Rückkaufs-
wert liegenden Kaufpreis. Der
Kunde erhält den Kaufpreis zur
freien Verfügung. 

Angebot II
Ankauf und 

Kapitalverwendung

  In diesem Modell kauft der Auf-
käufer den Vertrag, kündigt diesen
und investiert den Rückkaufswert
in irgendwelche Kapitalanlagen
bzw. Projekte. In der Erwartung
einer Gewinnerzielung verspricht
der Aufkäufer dem Verkäufer eine
über dem Rückkaufswert liegende
Auszahlung zu einem festen Zeit-
punkt (beispielsweise Verdopplung
des Rückkaufswertes in 8 bis 10
Jahren) und ggf. jährliche Aus-
schüttungen bzw. auch kleine an-
fängliche Einmalzahlungen. Der
Kunde erhält den Kaufpreis damit
erst später zur freien Verfügung. Er
tätigt in Wahrheit durch Investition
seines Rückkaufswertes eine Kapi-
talanlage.

Angebot III
Dienstleistungsauftrag

zum Zwecke der Auszah-
lungsmaximierung

  Dieses Dienstleistungsangebot
erstreckt sich auf das Erzielen der
maximalen Rückzahlung von der
Versicherungsgesellschaft. Hier
wird von den Anbietern unter Aus-
nutzung sämtlicher Rechtswege
und Rechtsmittel (außergericht-
lich und auch gerichtlich) die
Rückzahlung sämtlicher Beitrags-
aufwendungen angestrebt. Dabei
kann der Anbieter je nach Situa-
tion den Vertrag des Kunden kau-
fen oder sich lediglich zur Durch-
führung der Dienstleistung direkt
oder indirekt (durch Bevollmächti-
gung eines Rechtsanwalts) beauf-
tragen lassen. Das Kostenrisiko der
Auseinandersetzung tragen die
Anbieter der jeweiligen Dienstleis-
tung. Im Gegenzug verlangen sie
eine Abwicklungspauschale sowie
eine Gewinnbeteiligung an dem
ggf. erzielten Mehrerlös. Der
Kunde hat den Rückkaufswert des
Dienstleisters sofort zur Verfü-
gung und erhält zusätzlich den
Mehrerlös nach Abschluss der
Auseinandersetzung mit der Ge-
sellschaft.Bewertung der 

unterschiedlichen 
Angebote
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Auf den 
Punkt gebracht:

Nur Angebot III verfolgt
das Ziel der vollen 

Beitragsrückgewähr.

Markt

  Bei Angebot II – Ankauf und
Kapitalverwendung – sind Anbie-
ter am Werken, die den Ankauf von
Lebensversicherungen lediglich
zum Einwerben von Einmalanla-
gen betreiben. Meist Immobilien-
gesellschaften versuchen über
diesen Weg, Geld zu kommen und
versprechen hohe Renditen. Ob
diese sich jemals realisieren lassen
und ob die Vertragspartner am
Tage der Abrechnung noch in
Deutschland und greifbar sind,
bleibt abzuwarten.

  Nur Angebot III – Ankauf mit
dem Ziel der Auszahlungsmaxi-
mierung – kann als sinnvolles
Dienstleistungsangebot im Inte-
resse des Verbrauchers bezeichnet 
werden. Denn nur hier geht es um
eine echte Interessenvertretung,
die Rückzahlung sämtlicher Bei-
träge!

  Aus all den vorgenannten Grün-
den sind auch wir in das Geschäft
eingestiegen. Immerhin erreicht
uns eine Vielzahl von Verbraucher-
anfragen mit der Bitte um Hilfe.
Unser Gesellschafter ist bereits seit
gut einem Jahr mit dieser Dienst-
leistung im Markt präsent. Unser
Dienstleistungsangebot ist einzig-
artig in Deutschland –  sicherlich
sind wir auch deshalb unter den
Anbietern für den Rückkauf von Le-
bensversicherungsverträgen be-
reits nach knapp einem Jahr
Präsenz im Markt der größte deut-
sche Anbieter.

  Unsere Dienstleistung trifft als
Einzige den Kern der Sache: Denn
während andere sich lediglich mit
geringfügigen Rückkaufswerten
zufrieden geben, bieten wir die
Dienstleistung, die in jedem Fall an
aller erster Stelle stehen sollte: Das 
Erreichen der maximal möglichen 

Rückzahlung. Hierfür muss man die
Rechtsprechung kennen und wil-
lens sowie finanziell in der Lage
sein, sich außergerichtlich wie auch
gerichtlich mit den Gesellschaften
auseinanderzusetzen. Und genau
das tun wir, denn hierin sehen wir
unsere Aufgabe.

  Bevor man sich über die Kapital-
vermehrung Gedanken macht,
sollte man sich zuerst die Frage stel-
len, wie man seine Beiträge mög-
lichst inklusive Zins und Zinses-
zinsen zurückerhält. Verdeutlichen
wir uns doch einfach einmal die drei
Dienstleistungsmodelle (Angebot I
bis III) bezogen auf den zuvor ge-
nannten Beispielfall, in dem eine
Versicherung aus München einem
Kunden für eingezahlte 16.200 Euro
einen Rückkaufswert von lediglich
991 Euro in Aussicht stellt.

  Welch ein Unterschied: 1.200
Euro heute, 2.000 Euro in acht bis
zehn Jahren oder 9.000 Euro plus
Zinsen heute. Wofür würden Sie
sich entscheiden? Auch deshalb

TITELTHEMA

Angebot von 
DER FREIE BERATER:

Dienstleistungsangebot
mit dem Ziel der Auszah-

lungsmaximierung

Angebot I:
Hier würde der Anbieter dem Kun-
den einen Kaufpreis in Höhe von
10 bis 15 Prozent oberhalb des
Rückkaufswertes, also rund 1.200
Euro bezahlen.

Angebot II:
Hier würde der Anbieter die Aus-
zahlung der 991 Euro erwirken
(durch einfache Kündigung) und
infolge versuchen, diesen Betrag
in acht bis zehn Jahren für den
Kunden zu verdoppeln. Er käme
also bestenfalls (in acht Jahren)
auf einen Betrag von rund 2.000
Euro.

Angebot III:
Bei Angebot III wird der höchste
Rückkaufswert bezahlt, steht dem
Kunden unmittelbar zu Verfügung.
Der Kunde hat die Aussicht auf eine
weitere Rückkaufsumme aus der
Auseinandersetzung mit der Le-
bensversicherungsgesellschaft,
ohne dass er hierfür das Klagerisiko
tragen muss. Bei diesem Angebot
würde der Anbieter außergericht-
lich oder gerichtlich die Rückzah-
lung der vollen 16.200 Euro zzgl.
Zinsen anstreben. Selbst bei einer
50%-igen Gewinnbeteiligung des
Anbieters verblieben dem Geschä-
digten mindestens 9.000 Euro. 
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sagen wir, ohne jemanden persön-
lich anzugreifen zu wollen,
dass die Angebote I
und II keinen Sinn
ergeben, kennt
man das Ange-
bot III. Wer diese
(unsere) Dienst-
leistung kennt,
wird sich sicherlich
niemals anders ent-
scheiden. Wir sprechen
hier von erheblichen Unterschie-
den. Die erstgenannten Angebote
kann man getrost vergessen, guten
Charakter zeigen sie zumindest kei-
nen. Welches der Angebote ist
wirklich kundenfreundlich? Wel-
ches ist wirklich im Kundensinne?
Was glauben Sie hat der betroffene
Kunde der LV 1871 dazu gesagt?

  Eine ganze Branche wettert
gegen uns, sämtliche Gesell-
schaften hassen uns für unser „Trei-
ben“. Doch genau das ermuntert
uns, weiter Gas zu geben und
dem Verbraucher zu seinem
Recht zu verhelfen! Wir haben
hierzu unsere Meinung und
beziehen ganz klar Stel-
lung. Wir stellen uns auf die
Seite von Verbrauchern,
weil wir das, was sich in die-
ser Branche als normal
etabliert hat, nicht still-
schweigend hinnehmen
und auch nicht nur zum ei-
genen Vorteil nutzen
möchten.

  Gesellschaften und
Medien wettern gegen
uns, sie lassen keinen
Versuch ungenutzt, uns

(und unseren Gesellschafter) in Ver-
ruf zu bringen und unsere Hand-

lungen zu verunglimpfen.
Dabei machen wir uns

nur für Verbraucher
stark. Ein ganzes Land
fordert Verbraucher-
schutz; nimmt man

diesen wirklich ernst
und setzt man sich für

diesen ein, steht man wie-
der auf einem Abstellgleis.

Doch um es nochmals klar zu
sagen: Egal, welche Versuche die
Versicherer starten, egal was die
Branche versucht und unternimmt,
um uns mundtot zu machen, wir
ziehen unser Ding durch. Wir sind
so kapitalstark, dass wir uns unab-
hängig von Dritten für Verbraucher
einsetzen können. 

  Und im Übrigen: Als wir im Juli
2001 als unabhängiger Anbieter
eine „unabhängige Finanzzeitschrift
für jedermann“ mit dem Motto In-
formation statt Desinformation und
mit dem Slogan „Wahrheit, Klarheit,
Ehrlichkeit“ auf den Markt brachten,
wurden wir von einer ganzen Bran-
che belächelt. Als wir diese Zeit-
schrift im Jahr 2003 in den bun-
desweiten Pressevertrieb brachten,
wurde es langsam stiller. Keiner
glaubte, dass wir dieses Projekt
durchziehen und finanzieren könn-
ten. Heute, 2010, nach vollen neun
Jahren DER FREIE BERATER, nutzen sehr
viele der freien Vermittler unsere Be-
richterstattungen – oftmals übri-
gens illegal –, um sich Argumente
für die Kundengewinnung und Ver-
kaufsabschlüsse zu Recht zu legen.

Und die Produktgeber lesen heim-
lich, was wir verbreiten – um ge-
wappnet zu sein. Und all diesen sei
zugerufen: DER FREIE BERATER wird sich
weiter für Verbraucherinteressen
stark machen – koste es, was es
wolle! DER FREIE BERATER sucht keine
Freunde, DER FREIE BERATER schreibt
für aufgeklärte Verbraucher – ohne
jede Rücksicht auf Gesellschaften
oder andere Interessengruppen.

  Die Rückzahlung der vollen Bei-
tragsaufwendungen ist durchaus
realistisch. Für Verträge, die in der
Zeit von 1992 bis 2007 abgeschlos-
sen wurden (und unabhängig
davon, ob diese noch laufen oder
bereits gekündigt sind!), sogar zzgl.
Zins und Zinseszins nahezu sicher.
Das allerdings nur, kennt man die
aktuelle Rechtsprechung, national
und international. Und auch nur
dann, wenn man die richtigen
Rechtsanwälte an seiner Seite hat
(vgl. hierzu Bericht in gleicher Aus-
gabe „Rechtsanwälte – schlimmer
als ihr Ruf“).

  Gleich vier verschiedene An-
griffsflächen bieten rechtlich
die Möglichkeit, die ein-
gezahlten Beiträge na-
hezu komplett zurück
zu erhalten. Hierfür ist
entsprechendes Hin-
tergrundwissen nötig.
Im Internet sieht man
eindrucksvoll, wie wenig
Menschen über wirkliches Wissen
verfügen, doch wie viele ihre un-
wichtige Meinung kundtun müssen
(vorrangig Rechtsanwälte).

  Aus Sicht des Verbrauchers ist
nur wichtig, an sein Geld zu kom-
men. Und genau das ist unser Ziel.
Selbst wenn unsere Aktivitäten die
eine oder andere Versicherung in
die Knie zwingen wird: Entschei-
dend ist der Erfolg des Verbrau-
chers. Ihm allein dient unser Einsatz.
Selbst wenn daran einige Versiche-
rungsgesellschaften vor die Hunde
gehen – denn wie heißt es so schön
in der Geheimwissenschaft: Jeder
bekommt, was ihm zusteht.

  Auch dieses Thema hat die Bran-
che berührt: Diverse Anbieter 
aus dem Ausland sind vor Jahren
auf die Idee gekommen, quasi kos-
tenfreie Lebensversicherungen mit
einer separaten „Provisionsverein-
barung“ als zusätzlichen Vertrag zu 
verkaufen (zu diesem Thema be-
richtete DER FREIE BERATER bereits in
seiner Ausgabe I/2005 unter dem
Titel „Die Werbung mit den transpa-
renten Kosten einer Fondspolice –
„Bauernfängerei“ oder einfach nur

gutes „Marketing“?“). Der Clou:
Kündigt der Kunde die

Police, musste er un-
abhängig davon die
Provisionsverein-
barung weiter zah-
len. Klar, welche

Vermittler auf die-
sen Zug aufsprangen:

Diejenigen, die mit Kün-
digungen zu kämpfen hatten.

Denn diesen wurde das Angebot als
stornofreies Produkt gepriesen. Für
Kunden hatte und hat das natürlich

keinerlei Vorteile – auch wenn man
versucht, diesen einen solchen zu
verkaufen. Die deutsche Gerichts-
barkeit hat übrigens die separate
Gebührenvereinbarung bisher als
zulässig eingestuft.

  

TITELTHEMA

Das Beste überhaupt:
Rückzahlung aller 

Beiträge realistisch
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Endlich raus aus sinn-
losen Netto-(Luxemburg-)

Policen mit separaten 
Gebührenvereinbarungen

und Geld zurück!
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Auf den 
Punkt gebracht:

Verbraucherschutz 
ernst genommen:

Kampf gegen Versi-
cherungen!

TITELTHEMA:  VERKAUF/ANKAUF VON LEBENSVERSICHERUGEN – GROSSE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN ANBIETERN

Konsequenzen 
unserer Arbeit

Auf den 
Punkt gebracht:

Mit uns Verluste aus-
schließen und Prämien

zurückholen.

HINWEIS AN VERMITTLER

Die vertraglich von allen Ver-
sicherungsgesellschaften nur
allzu gern und immer verein-
barte Klausel, dass der Ver-
mittler bei Vertragsaufhebung
bzw. Widerruf zu jederzeit
seine Provision zurückzahlen
muss, ist ebenfalls GESETZ-
LICH UNZULÄSSIG. Die Versi-
cherer schreiben das in ihre
Verträge, um die Vermittler in
die Irre  zu führen. Denn diese
Klausel wirkt nicht. Wenn die
Versicherer Ihnen infolge von
Widerrufen Stornierungen
buchen, die diese selbst zu
verantworten haben, sind
Provisionsbelastungen nicht
haltbar. Wehren Sie sich hier-
gegen. Wir beraten Sie gern.
Melden Sie sich unter 

www.derfreieberater.de.
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  Die Thematik „Lebensversiche-
rung als Tilgungsträger“ ist sehr bri-
sant und für Verbraucher höchst
interessant. Am Beispiel eines Neu-
rochirurgen aus Leverkusen, der vor
zwölf Jahren eine Geschäftsfinan-
zierung über rund 350.000 Euro der
Deutschen Apotheker- und Ärzte-
bank erhielt, lässt sich das aufzei-
gen: Der Arzt erhielt seinerzeit vom
Bankberater eine zum Konzern ge-
hörige Lebensversicherung als Til-
gungsträger vermittelt. Über dieses
Thema hat DER FREIE BERATER in der
Ausgabe II/2010 unter dem Titel
„Aktiv gegen Betrug in der Finanz-
branche“ ausführlich berichtet.

  Dem Arzt wurde vor zwölf Jah-
ren gesagt, die Lebensversicherung
tilge das komplette Darlehen. Hier-
für hat er 5.000 Euro quartalsweise
an Beiträgen entrichtet. Heute er-
hält er dann ein Schreiben der Bank,
dass die Schlussauszahlung der Le-
bensversicherung (240.000 Euro
Beitragszahlung) lediglich 270.000
Euro betrage (das entspricht einer
Rendite von 2% jährlich!). Diese ge-
nüge nicht zur Darlehenstilgung
und man unterbreite ihm zeitgleich
ein neues Darlehensangebot für die
fehlenden 80.000 Euro.

  Nach Kenntnis der Sachlage sind
wir hier natürlich aktiv geworden.
Denn der Betroffene kann aufgrund
internationaler Rechtsprechung ei-
nen Auszahlbetrag in Höhe seiner
Beitragsaufwendungen zzgl. 7 Pro-
zent Zinsen fordern. Das ergibt
einen Betrag von rund 368.000 Euro,
womit das Darlehen getilgt wäre. 

eine Quittung ausstellen, für deren
unsoziales und verbraucherun-
freundliches Verhalten über Jahr-
zehnte. 

Also gilt es einmal mehr, eine
Bank und oder eine Versicherung
in ihre Schranken zu weisen und
sich für Verbraucherschutz stark-
zumachen. Der betroffene Arzt
hat es uns gedankt.

  Auch in diesem Bereich sind wir
tätig: Wir holen Ihnen die kom-
pletten Beiträge von 2003 bis
heute plus Zinsen aus sämtlichen
unterjährig bezahlten Sachversi-
cherungen (z. B. KFZ-, Hausrat-,
Haftpflicht-, Gebäude-, Rechts-
schutz- und Unfallversicherungen)
zurück! Auch hier spielt es keine
Rolle, ob die Verträge noch laufen
oder bereits gekündigt sind. 

  Rechnen Sie sich doch einfach
mal aus, um welche Sum-
me es hier geht: Ange-
nommen Sie würden
7.000 Euro zurück erhal-
ten können, und diese
anlegen für angenom-
mene 30 Jahre mit ei-
nem Zinssatz von 12%
p.a. – so erbringt Ih-
nen das eine zu-
sätzliche Versor-
gung von über
200.000 Euro. Ge-
schenkt und nur,
weil Sie die Recht-
sprechung für
sich nutzen. Weil
Sie sich von der
Versicherungs-
wirtschaft das
holen, was Ihnen
zusteht. Und
weil Sie diesen
Gesellschaften
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Und noch ein Bonbon:
Auch Sachversicherungs-

prämien zurückholen

VORSICHT

Geben Sie keinerlei nachträg-
liche Erklärung gegenüber
Ihrer Versicherungsgesell-
schaft ab, ohne dies überprü-
fen zu lassen. Einige Anbieter
kommen auf die Idee, ihren
Außendienst zu Kunden zu
schicken, um mangelhafte
Vertragszustände mittels nach-
träglicher Unterschrift des
Kunden heilen zu wollen.

Dadurch verlieren Sie sämtli-
che Ansprüche!

Also keine Unterschriften
mehr leisten!!

TITELTHEMA:  VERKAUF/ANKAUF VON LEBENSVERSICHERUGEN – GROSSE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN ANBIETERN

Rückzahlungs-
forderungen von Banken

ablehnen können

Markt
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TITELTHEMA

ZUR FRAGE DER ETHIK –
EIN KOMMENTAR VOM 
HERAUSGEBER

Versicherungen leben vom
Prinzip der Gemeinschaft:
Viele Kunden zahlen eine Prä-
mie als Vorsorge gegen einen
möglichen Schadensfall, aber
nur wenige erleiden diesen
Schaden tatsächlich. Durch
dieses Solidarprinzip über-
schaubarer Prämienzahlun-
gen durch viele Versicherte
können im Schadensfall weit-
aus höhere Versicherungsleis-
tungen – ggf. in mehrere Hun-
dertausend Euro – im Einzel-
fall erbracht werden. Natürlich
gilt dieses Solidarprinzip,
nach dem eine Versicherungs-
prämie errechnet wird, weiter-
hin und bietet für die Ver-
sicherten mehr Vorteile als
Nachteile. Sowohl bei der Au-
toversicherung wie auch Ge-
bäudeversicherung werden 

Versicherungsleistungen in
Höhe von mehreren Hundert-
tausend Euro angeboten und
dies für Jahresprämien, die
unter 500 Euro liegen. Haft-
pflichtversicherungen gewäh-
ren mittlerweile für rund 100
Euro Jahresprämie einen Ver-
sicherungsschutz in Höhe von
8 Millionen Euro und mehr.
Also darüber kann sich sicher-
lich niemand beschweren.

Damit darf die Frage der Ethik
aufgeworfen werden: Muss
man denn dann bei solchen
Angeboten die Versicherungs-
gesellschaften dafür bestra-
fen, dass sie einen Fehler beim
Abschluss des Vertrages ge-
macht haben und der Vertrag
dadurch bis heute widerruf-
bar bzw. anfechtbar ist. Und
muss man auf Rückzahlung
aller Prämien pochen? Vor
allem wenn man bedenkt,
dass man ja trotzdem über die
Jahre den vollen Versiche-
rungsschutz genossen hat? Ist
ein solches Vorgehen, sprich
dem Versicherer in den Aller-
wertesten zu treten, indem
man die geleisteten Prämien
zurückzuholt und indem man
sich an den nächsten Anbieter
wendet wirklich ethisch ver-
tretbar?

Selbstverständlich darf man
diese Frage stellen. Doch wir
möchten sie auch gleich be-
antworten: Ja, das ist es! Denn
dieselben Anbieter, die sich im
Sachversicherungsbereich auf
das Solidarprinzip berufen,
sind es, die auf der anderen

Seite Kundengelder nutzen,
um selbst reicher und reicher
zu werden. Gleichzeitig blei-
ben die Kunden als Geldgeber
auf der Strecke. Auch wenn
die Versicherungsprämien
nach dem Solidarprinzip er-
rechnet werden, so sind diese
ja nicht frei von Gewinn- und
Kostenanteilen für die Gesell-
schaften selbst: Nach Schät-
zungen von Insidern gehen
sogar mindestens 50 Prozent
der Prämien für Kosten und
die Gewinnmarge drauf. Also
wieder nichts mit hohem ethi-
schen Treiben oder gar Ver-
braucherfreundlichkeit. Viel-
mehr zeigt das, dass die Scha-
densquote und die daraus re-
sultierenden Versicherungs-
leistungen viel geringer sind,
als allgemein angenommen
oder gar von den Anbietern
behauptet wird. Denn sonst
müsste jede Prämie viel höher
sein.

Ergebnis: Kein Versicherer ist
wirklich im Sinne seines Kun-
den unterwegs – jeder sieht
sein eigenes Interesse und will
Geld verdienen. Damit ist das
Rückfordern von zu Unrecht
bezahlten Prämien mittels
Vertragswiderruf mindestens
so legal und ethisch vertret-
bar, wie das Treiben der vielen
Versicherungsunternehmen.
Und deshalb engagieren wir
uns hier und helfen Ihnen, alle
Prämien bei unterjähriger Zah-
lung seit 2003 zurückzuholen!

Auf geht´s!
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